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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

B e s c h l u s s

Sieben Prozent müssen bleiben - Thüringen für eine 
Beibehaltung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für 
Speisen im Gastronomiegewerbe

Der Landtag hat in seiner 118. Sitzung am 15. September 2023 folgen-
den Beschluss gefasst:

I. Der Landtag stellt fest, dass
1. der seit dem 1. Juli 2020 geltende und gegenwärtig bis zum 31. De-

zember 2023 befristete ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Höhe 
von sieben Prozent auf Speisen in Restaurants ein wichtiger Bei-
trag zur Bekämpfung der Corona-Folgen und zur Stärkung der 
Binnennachfrage war beziehungsweise ist;

2. der ermäßigte Mehrwertsteuersatz eine unverzichtbare Stütze zur 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Gastronomie angesichts 
steigender Belastungen vor allem durch hohe Energie- und Ein-
kaufspreise ist, weil Betriebe die enormen Kostensteigerungen 
bei Energie, Lebensmitteln und Personal zumindest teilweise 
über den reduzierten Steuersatz abfedern konnten und können;

3. der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants in 
der Europäischen Union nicht die Ausnahme, sondern die Regel 
ist, da 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten ihrer Gastronomie einen er-
mäßigten Steuersatz gewähren;

4. eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von sieben auf 19 Pro-
zent mangels Reserven und finanzieller Spielräume vieler Gastro-
nomen eins zu eins über höhere Preise an die Gäste weitergege-
ben werden müsste, was zu erheblichen Preissprüngen und einem 
weiteren drastischen Rückgang der Nachfrage führen würde;

5. es deshalb zu weiteren Schließungen und Betriebsaufgaben kom-
men wird, wovon insbesondere Restaurants, Gasthäuser, Cafés 
und Biergärten im ländlichen Raum und kleinen Städten betrof-
fen sein werden;

6. sich auch Normalverdiener und Familien einen Gaststättenbesuch 
noch leisten können müssen und dass das Essen im Kindergar-
ten und in der Schule gesund und finanzierbar bleiben muss; ein 
ermäßigter Mehrwertsteuersatz eröffnet Anbietern mehr Möglich-
keiten für den Kauf frischer und regional erzeugter Lebensmittel;

7. eine lebendige und vielfältige Restaurant- und Gasthauskultur das 
Land lebens- und liebenswert macht, zur Stärkung der Innenstäd-
te und Dörfer beiträgt und die Attraktivität für Touristen steigert.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebe-
ne, insbesondere im Bundesrat und der Finanzministerkonferenz, für 
eine grundlegende Reform des § 12 und der Anlage 2 des Umsatz-
steuergesetzes einzusetzen, mit dem Ziel, auch für Waren des tägli-
chen Bedarfs für Kinder, apothekenpflichtige Arzneimittel sowie alle 
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Lebensmittel inklusive deren Zubereitung einen ermäßigten Steuer-
satz anzustreben. Aktuell soll darüber hinaus eine dauerhafte Entfris-
tung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen, beispielsweise durch eine Neufassung von 
§ 12 Abs. 2 Nr. 15 des Umsatzsteuergesetzes, festgesetzt werden.

Birgit Pommer 
Präsidentin des Landtags
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